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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
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VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2/4-1 Siegen, 06.05.2022 
Bereich: Kulturförderungen und -veranstaltungen 
Bearbeitet von: Astrid Schneider, Sarah Wissenbach 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Kulturausschuss 25.05.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Gewährung von Zuschüssen aus der Kulturförderung der Stadt Siegen 
hier: institutionelle Förderung 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt, folgende Kulturinstitutionen 
vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2022 mit den folgenden Beträgen zu 
bezuschussen: 
 
1. Gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit mit 2.000 € 
2. Philharmonischer Chor Siegen mit 1.184,06 € 
3. Kantorei Siegen mit 336,38 € 
4. Siegener Blasorchster mit 820,07 € 
5. Siegerländer Bergknappen mit 1.576,50 € 
6. Jugendkunstschule Siegen e.V. mit 5.772,00 € 
7. Jazzclub Oase e.V. mit 1.462,34 € 
8. Filmklub Kurbelkiste e.V. mit 905,12 € 
9. Junges Theater Siegen e.V. mit 1.934,20 € 
10. Deutsch-Russisches Kulzurzentrum Litera e.V. mit 850,00 € 
 
Spielmannszüge 
11. Spielmannszug TV Gosenbach 392,50 € 
12. Spielmannszug Oberschelden 340,00 € 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Neue Förderrichtlinien zur Unterstützung der Siegener Kulturschaffenden hat der Rat der 
Universitätsstadt Siegen in seiner Sitzung vom 24. November 2021 beschlossen. Erklärter 
Wille des Rates ist neben den bestehenden Zuschussempfänger/innen auch neuen 
Antragsstellern/innen die Möglichkeit zu bieten, in die kommunale Kulturförderung 
aufgenommen zu werden. Dazu wurden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Bis zur 
Antragsfrist am 30.04. haben alle bisherigen Zuschussempfänger/innen bis auf Pro Musica 
Sacra und die Siegener Stadtmusikanten einen Antrag eingereicht. Beide verzichten auf eine 
Antragstellung. Der Bach Chor Siegen hat ebenfalls einen Antrag gestellt, konnte aber die 
erforderlichen Unterlagen nicht fristgerecht einreichen. Sofern diese in den nächsten 
Wochen nachgereicht werden, kann eine Beschlussfassung über die Bezuschussung im 
August des Jahres nachgeholt werden. Ein entsprechender Betrag wird zurückgestellt. 
 
Es können zwei neue Akteure, die Deutsch-Russische Kulturförderung Litera e.V. und das 
Junge Theater Siegen e.V. in der Runde der Zuschussempfänger/innen begrüßt werden. 
Festzustellen ist, dass z.B. die Jugendkunstschule, der Jazz Club Oase, die Siegerländer 
Bergknappen, die Kurbelkiste und die Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit 
von der Anpassung der Förderrichtlinie profitieren, da die Fördersummen höher ausfallen als 
bisher. Negative Auswirkungen hat die Änderung auf das Siegener Blasorchster und die 
Kantorei. Hier fällt der Förderbetrag niedriger aus als zuvor. Der Bach Chor, das Junge 
Theater e.V. und Litera e.V. haben zudem einen Antrag auf Projektförderung gestellt. 
 
Bei dem Zuschuss an die Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit wurden, die zu 
100 % geförderten Personalkosten durch das Land NRW, bei der Berechnung nicht 
berücksichtigt. Somit sind 10.000,00 € als Berechnungsgrundlage angesetzt worden. 
 
Gemäß der Richtlinie werden 20 % der Fixkosten bezuschusst. Im Fall, dass der 
Kassenbestand über 10.000 € liegt werden 15 % bezuschusst, wenn keine Investitionen in 
der Größenordnung geplant sind. Spielmannszüge erhalten einen Sockelbetrag von 235 € 
und für jedes Mitglied unter 25 Jahren 15 € und über 25 Jahren 7,50 €. In der beigefügten 
Tabelle sind die Einnahmen, die Ausgaben, die Kassenbestände und die Investitionen im 
Einzelnen aufgeführt. 
 
Die förderfähigen Kosten gehen aus dem von der Verwaltung erarbeiteten Leitfaden hervor, 
der der Vorlage beigefügt ist.  

 
Bei folgenden Empfängern ändert sich die Fördersumme nicht, da sie unabhängig von den 
Richtlinien per Einzelbeschluss herbeigeführt wurden:  
1. Brüder-Busch-Kreis 900,00 € 
2. Aktives Museum 13.500 € 
3. Bruchwerk Theater 50.000 € 
4. Arbeitsgemeinschaft Chöre Siegen 9.225,00 € 
 
Die Antragsteller sind informiert, dass die Grundlagenermittlung für die institutionelle För-

derung die Basis für die Bezuschussung in den Jahren 2022, 2023 und 2024 darstellen wird. 
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Damit soll für die Gruppen / Institutionen Planungssicherheit hergestellt werden. Gleichwohl 

sind die Zuschüsse auch in den Folgejahren ohne besondere Antragstellung jeweils Gegen-

stand der Beschlussfassung durch die städtischen Gremien.  

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
91.198,18 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 91.198,18 € 

 Nein  Ja, mit 
 
 143.900,00 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
04010100 
Sachkonto 
5317000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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i.A. 
 
gez. 
 
Astrid Schneider 
Abteilungsleiterin 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




